
1321 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (1278 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das Gewerbliche 
Sozialversicherungsgesetz geändert wird 
(17. Novelle zum Gewerblichen Sozialversiche-

rungsgesetz ) 

Hauptinhalt der gegenständlichen Regierungs
vorlage ist die Aktualisierung der Renten- und 
Pensionsanpassung und die damit im Zusammen
hang stehende zusätzliche Erhöhung der Pensionen 
um 1 vH ab 1. Jänner 1990. Zusammen mit der 
bereits durch die 16. Novelle zum GSVG vorge
nommenen gesetzlichen Pensionsanpassung um 
3 vH ergibt dies eine Erhöhung der Pensionen für 
das Jahr 1990 um 4 vH. Demgegenüber hätte die bei 
der ursprünglichen Berechnung der Pensionsanpas
sung für 1990 vorgesehene Erhöhung der Pensionen 
2 vH betragen. 

Die in diesem Zusammenhang in der Regierungs
vorlage vorgesehenen neuen Grundsätze für die 
Renten- und Pensionsanpassung gehen davon aus, 
daß bei der Festsetzung des Anpassungsfaktors nach 
wie vor Bedacht zu nehmen ist auf den Richtwert, 
die volkswirtschaftliche Lage sowie die Belastungs
quote und deren längerfristige Entwicklungen. 
Darüber hinaus sollen aber nunmehr auch für die 
Anpassung bedeutsame' aktuelle Entwicklungen 
Beachtung finden. 

Durch die neuerliche außertourliche Erhöhung 
der Ausgleichszulagenrichtsätze um 2,6 vH wird die 

. Erhöhung der Richtsätze im Jahre 1990 nunmehr 
insgesamt 8,6 vH betragen. Der Richtsatz für 
Alleinstehende wird somit nunmehr 5574 S und der 
Richtsatz für Ehepaare wird 7984 S betragen. 

Außerdem enthält die Regierungsvorlage fol-
gende Änderungen und Ergänzungen: 

die Einführung einer zusätzlichen Bemes
sungsgrundlage zum Schutz älterer Arbeit
nehmer bei Langzeitarbeitslosigkeit 

die praxis nahe Ausgestaltung der Bestimmun
gen über einen zusätzlichen Bundesbeitrag für 
nicht genehmigungspflichtige Bauführungen 

. KlarsteIlung der Voraussetzungen für den 
Eintritt der Formalversicherung bei Bestehen 
einer Pflichtversicherung 
Besondere Meldepflicht für Leistungsbezieher 
im Falle der Ausübung einer Erwerbstätigkeit 
Neufassung des § 31 Abs. 5 BSVG 
Einführung einer Verjährungshemmung bei 
anhängigen Verwaltungsverfahren 
KlarsteIlung bei Zitierung des Lohnpfän
dungsgesetzes (§ 11 b Lohnpfändungsgesetz) 
KlarsteIlung des Verfalls von Leistungsan
sprüchen infolge Zeitablaufs 
Änderung der Terminologie von Gesunden
untersuchungen in Vorsorge(Gesunden)un-
tersuchungen . , 
Ausschluß der Angehörigeneigenschaft für 
bestimmte Pensionsbezieher nach dem GSVG 
Rechtsbereinigung im Bereich der Vorschrif
ten über die Verwaltungskörper 
Notwendige Ergänzung im Bereich der 
Datenübermittlung . 

In den finanziellen Erläuterungen wird zum 
Ausdruck gebracht, daß die vorgesehene Verbesse
rung der Pensionsanpassung einen Gesamtaufwand 
von 164 Millionen Schilling bewirkt. Die Verbesse
rungen im Bereich des Ausgleichszulagenrechts 
führen im Bereich des GSVG zu erhöhten Kosten 
von einer Million pro Jahr. 

Per Ausschuß für soziale Verwaltung hat die in 
der gegenständlichen Regierungsvorlage enthaltene 
17. Novelle zum GSVG in seiner Sitzung vom 
10. Mai 1990 gemeinsam mit den Regierungsvorla
gen betreffend die 49. Novelle zum ASVG, die 
20. Novelle zum B-KUVG und die 15. Novelle zum 
BSVG in Verhandlung genommen, An dieser 
Debatte beteiligten sich die Abgeordneten Dr. 
Helene Par t i k - Pa b I e, Dr. Sc h w im m e r, 
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He sou n, Mag. G u g gen b erg e r, Sr b, Ga
brielle T ra x I e r, Ren n e r, Dr. Helga Ra b 1-
S t a die r, Ingrid Kor 0 sec, Ruh alt in ger, 
K ö tel e s, Dr. Fe urs te i n, Dr. Pu n ti g a m 
sowie der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
Dr. Walter Ge p p e rt. 

Von den Abgeordneten H e sou n und Dr. 
Helga R abi - S t a die r wurde ein gemeinsamer 
Abänderungsantrag betreffend Art. I . Z 18 (§ 70 
Abs. 2 GSVG) und Art. I Z 35 (§ 162 Abs. 5 GSVG) 
gestellt. Weiters wurde von den Abgeordneten 
He sou n und Dr. Sc h Vor i m m e r ein gemeinsa
mer Abänderungsantrag betreffend Art. I Z 4 (§ 20 
GSVG) eingebracht. 

Bei der Abstimmung wurd.e die Regierungsvor
lage unter Berücksichtigung der oben erwähnten 
Abänderungsanträge der Abgeordneten H e sou n 
und Dr. Fe urs t ein bzw. der Abgeordneten 
Hesoun und Dr. Schwimmer mit Stimmen-
mehrheit angenommen. . 

Zu den Abänderungen und Ergänzungen gegen
über der Regierungsvorlage wird folgendes be
merkt: 

Zu § 70 Abs. 2: 

Die Bestimmung des § 70 Abs. 1 zweiter Satz 
GSVG, wonach bei Geldleistungen der Zeitraum 
zwischen dem Entstehen des Anspruches und dem 
Zeitpunkt, in dem die Leistung gemäß § 72 GSVG 
auszuzahlen ist, außer Betracht zu lassen ist, war in 
dem zur Begutachtung versendeten Entwurf einer 
17. Novelle zum GSVG im Hinblick darauf, daß 
diese Regelung in der Praxis zu Auslegungsschwie
rigkeiten geführt hat, aufgehoben wor:den. Zum 

Kokail 

Berichterstatter 

Schutz der Versicherten war diese Bestimmung 
sodann in die Regierungsvorlage einer 17. Novelle 
zum GSVG (§ 70 Abs. 2 zweiter Satz) wieder 
aufgenommen worden. Der angestrebte Zweck soll 
nunmehr auf andere Weise erreicht und die 
entsprechende Bestimmung wieder beseitigt wer
den. Für Ansprüche auf KostenersaJz oder Kosten
zuschuß soll die Verfallsfrist von drei Jahren auf 
42 Monate, also um sechs Monate über die 
bürgerlich-rechtliche Verjährungsfrist gemäß 
§ 1486 ABGB hinaus, verlängert werden. Damit soll 
auch in Fällen, in denen die Rechnungslegung, zB 
durch den behandelnden Arzt, erst kurZ vor Ablauf 
der dreijährigen Verjährungsfrist erfolgt, dem 
Versicherten die Möglichkeit eingeräumt werden, 
seinen Ansprl,lch auf Kostenzuschuß oder Kostener
satz gegenüber dem Versicherungsträger geltend zu 
machen. ' 

Zu § 162 Abs. 5: 

Nach der in der Regierungsvorlage emer 
17. Novelle zum Gewerblichen Sozialversiche
rungsgesetz vorgeschlagenen Fassung des § 162 
Abs. 5 GSVG könnten nur solche gemeinnützigen 
Einrichtungen Subventionen durch den Versiche
rungsträger als Träger der Pensionsversicherung 
erhalten, die den Interessen der Behinderten dienen. 
Der Ausdruck "Behinderten" soll daher durch den 
Ausdruck "Sozialversicherten" ersetzt werden. 

Als Ergebnis seiner Ber;ttung stellt der Ausschuß 
für soziale Verwaltung somit den An t rag, der 
Nationalrat wolle dem an g e s chi 0 s sen e n .'. 
Ge set zen t w ur f die verfassungsmäßige Zu- ,. 
stimmung erteilen. 

Wien, 1990 05 10 

Hesoun 

Obmann 
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Bundesgesetz vom xxxxx, mit dem das 
Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz geän
dert wird (17. Novelle zum Gewerblichen 

Sozialversicherungsgesetz ) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gewerbliche. Sozialversicherungsgesetz, 
BGBL Nr. 560/1978, in der Fassung der Bundesge
setze BGBI. Nr.684/1978, BGBI. Nr. 53111979, 
BGBI. Nr. 586/1980, BGBI. Nr. 283/1981, BGBI. 
Nr. 589/1981, BGBI. Nr.359/1982, BGBI. 
Nr.648/1982, BGBI. Nr. 384/1983, BGBI. 
Nr.59111983, BGBI. Nr.485/1984, BGBI. 
Nr.104/1985, BGBI. Nr. 205/1985, BGBI. 
Nr. 11211986, BGBI. Ni:. 564/1986, BGBI. 
Nr. 158/1987, BGBI. Nr.610/1987, BGBI. 
Nr. 616/1987, BGBI. Nr.283/1988, BGBI. 
Nr.750/1988 und BGBI. Nr.643/1989 wird 
geändert wie folgt: 

1. § 3 Abs. 3 Z 4 lautet: 

,,4. die freiberuflich tätigen bildenden Künstler, 
wenn diese Tätigkeit ihren Hauptberuf und die 
Hauptquelle ihrer Einnahmen bildet;" 

2. a) Im § 4 Abs. 1 wird der Punkt am Ende der 
Z 3 durch einen Strichpunkt ersetzt. Folgende Z 4 
wird angefügt: 

,,4. Personen, welche die Berechtigung z~~ 
Ausübung der die Pflichtversicherung begründen
den selbständigen Erwerbstätigkeit bedingt zurück
legen und auf Grund dieser Berechtigung keine 
selbständige Erwerbstätigkeit mehr ausüben,sofern 
die Fortsetzung des Betriebes dem Betriebsnachfol
ger von der zuständigen Behörde gestattet wird." 

b) § 4 Abs. 3 Z 3 wird aufgehoben. 

3. Im § 14 Abs. 1 wird der Ausdruck "nicht der 
Pflichtversicherung" durch den Ausdruck "nicht der 
Pflichtversicherung nach diesem oder einem ande
ren Bundesgesetz" ersetzt. 

4. § 20 lautet: 

"Meldungen der Leistungs(Zahlungs)empfänger 

§ 20. Die Leistungsempfänger bzw. Zahlungs
empfänger (§ 75) sind verpflichtet, jede Änderung in 
den für den Fortbestand der Bezugsberechtigung 
maßgebenden Verhältnisseri sowie jede Änderung 

\ ihres Wohnsitzes bzw. des Wohnsitzes des An
spruchs berechtigten, soweit im folgenden n~chts 
anderes bestimmt wird, binnen zwei Wochen dem 
zuständigen Versicherungsträger anzuzeigen. An
spruchs berechtigte auf Pensionen aus der Pensions
versicherung mit Ausnahme der Ansprüche auf 
Waisenpensionen haben während des Pensionsbe
zuges bzw. während des Ruhens des Pensionsan
spruches jede Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 
sowie die Hohe des Erwerbseinkommens und jede 
Änderung der Höhe des Erwerbseinkommens 
binnen sieben Tagen zu melden, soweit dies für den 
Fortbestand und das Ausmaß der Bezugsberechti
gung maßgebend ist. Einkommensänderungen, die 
auf Grund der alljährlichen Rentenanpassung in der 
Kriegsopfer- und Heeresversorgung bewirkt wer
den, unterliegen nicht der Anzeigeverpflichtung." 

5. a) Im § 25 Abs. 2 wird nach dem zweiten Satz 
folgender Satz eingefügt: 

"Wird der für die Minderung der Beitragsgrundlage 
maßgebliche Einkommensteuerbescheid erst nach 
Ablauf des Beitragsjahres zugestellt, so verlängert 
sich die Antragsfrist bis zum Ablauf des sechsten auf 
den Eintritt der Rechtskraft des Bescheides 
folgenden Monatsersten." 

b) Im § 25 Abs. 8 wird der Ausdruck "sind die im 
§ 29 Abs. 2 vorgesehenen Hundertsätze" durch den 
Ausdruck "der im § 29 Abs. 2 vorgesehene Hun- . 
dertsatz" ersetzt. 

6. Dem § 26 a Abs. 1 wird folgendes angefügt: 

"Wird der für die Ermittlung der Beitragsgrundlage 
maßgebliche Einkommensteuerbescheid erst nach 
Ablauf des Beitragsjahres zugestellt, so 'verlängert 
sich die Antragsfrist bis zum Ablauf des sechsten auf 
den Eintritt der Rechtskraft des Bescheides 
folgenden Monatsersten." 
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7. § 29 Abs. 2 dritter Satz lautet: 

"Der Einbehalt ist auch vorzunehmen, wenn sich 
der Pensionist ständig in einem Staat aufhält, mit 
dem ein zwischenstaatliches Übereinkommen be
steht, auf Grund dessen Anspruch auf Sachleistun
gen bei Krankheit und Mutterschaft zu Lasten der 
österreichischen Sozialversicherung besteht, es sei 
denn, daß das Übereinkommen Gegenteiliges 
bestimmt." 

8. § 34 Abs. 3 lautet: 

" ,;(3) Der Bund leistet über den Beitrag gemäß 
Abs. 1 und 2 hinaus einen Beitrag 

a) in der Höhe der zur Finanzierung jährlich 
aufgewendeten Mittel für eine nach dem 
31. Dezember 1987 gemäß § 219 genehmigte 
Erwerbung von Liegenschaften, ferner für 
eine nach dem 31. Dezember 1987 gemäß 
§ 219 genehmigte Errichtung, Erweiterung 
oder einen nach dem 31. Dezember 1987 
gemäß § 219 genehmigten Umbau von 
Gebäuden; der' Beitrag des Bundes darf den 
Betrag der genehmigten Mittel nicht überstei
gen; allfällig gebildete Ersatzbeschaffungs
rücklagen sind in Abzug zu bringen; 

b) an den Versicherungsträger als Träger der 
Pensionsversicherung 2,5 Millionen Schilling 
als Zuschuß für den Umbau von Gebäuden, 
der gemäß § 219 in Verbindung mit § 31 
Abs. 6 lit. a des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes deshalb nicht genehmigungs
pflichtig ist, weil damit keine Änderung des 
Verwendungszweckes verbunden ist." 

9. Dem § 40 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Die Verjährung ist gehemmt, solange ein 
Verfahren in Verwaltungssachen bzw. vor den 
Gerichtshöfen des öffentlichen Rechtes über das 
Bestehen der Pflichtversicherung oder die Feststel
lung der Verpflichtung zur Zahlung .von Beiträgen 
anhängig ist." 

10. § 43 zweiter Satz lautet: 

"Zu den zulässigen Zwecken gehören im Rahmen 
der Zuständigkeit des Versicherungsträgers auch 
die Aufklärung, Information und sonstige Formen 
der Öffentlichkeitsarbeit sowie die Mitgliedschaft 
zu gemeinnützigen Einrichtungen, die der For
schung nach den wirksamsten Methoden und 
Mitteln zur Erfüllung der Aufgaben der Sozialversi
cherung dienen." 

11. Im § 45 wird der Ausdruck "Körperschaft
steuergesetz" durch den Ausdruck "Körperschaft
steuergesetz 1988, BGBl. Nr. 401" ersetzt. 

12. Im § 53 wird der Ausdruck,,§ 108 e Abs. 12" 
durch den Ausdruck ,,§ 108 e Abs. 11" ersetzt. 

13. a) Iin § 55 Abs. 2 Z 1 vierter Satz wird nach 
dem Ausdruck "um die Dauer eines Verfahrens zur 
Feststellung der Vaterschaft" der Ausdruck "bzw. 
zur Bestellung des Vormundes" eingefügt. 

b) Dem §55 Abs.2 Z 1 wird folgender Satz 
angefügt: 

"Wird für ein doppelt verwaistes Kind ein Antrag 
auf Waisenpension nach einem Elternteil gestellt, so 
ist dieser Antrag rechtswirksam für den Anspruch 
auf Waisenpension bzw. Waisenrente nach beiden 
Elternteilen und gilt für den Versicherungsträger 
nach diesem Bundesgesetz sowie für alle Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung oder Pensionsversi
cherung nach einem anderen Bundesgesetz." 

14. a) § 60 Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Wird neben einem Pensionsanspruch aus der 
Pensionsversicherung mit Ausnahme des Anspru
ches auf Waisenpension noch Erwerbseinkommen 
(Abs.3 und 4) aus einer gleichzeitig ausgeübten 
Erwerbstätigkeit, die nicht die Pflichtversicherung 
nach diesem Bundesgesetz begründet, erzielt, so 
ruhen unbeschadet des Abs. 240 vH der Pension mit 
dem Betrag, um den das im Monat gebührende 
Erwerbseinkommen 8 000 S übersteigt, höchstens 
jedoch mit 50 vH des Betrages, um den die Summe 
aus Pension zuzüglich Hilflosenzuschuß und 
Erwerbseinkommen im Monat den Betrag von 
14000 S übersteigt." 

b) Im § 60 Abs. 2 wird der Punkt am Ende des 
ersten Satzes durch einen Beistrich ersetzt; 
folgender Satzteil wird angefügt: 

"höchstens jedoch mit dem Betrag des Erwerbsein
kommens." 

15. Der bisherige Inhalt des § 61 a erhält die 
Bezeichnung Abs. 1. Folgender Abs. 2 wird ange
fügt: 

,,(2) Abs. 1 gilt entsprechend, wenn nach Anfall 
eines Pensionsanspruches aus eigener Pensionsversi
cherung aus davorliegenden Versicherungszeiten 
ein Anspruch auf Krankengeld gemäß § 122 Abs. 1 
lit. b oder § 122 Abs.2 Z 2 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes entsteht." 

16. Im § 65 Abs. 1 Z 2 wird der Ausdruck "des 
Lohnpfändungsgesetzes, BGBI. Nr. 5111955," 
durch den Ausdruck "des Lohnpfändungsgeset
zes 1985, BGBl. Nr. 450," ersetzt. 

17. a) Im § 66 Abs. 1 wird der Satzteil "die 
Bestimmungen der §§ 5 bis 9 des Lohnpfändungsge
setzes entsprechend anzuwenden sind" durch den 
Satzteil "das Lohnpfändungsgesetz 1985 anzuwen
den ist" ersetzt. 

b) Im § 66 Abs. 2 wird der Ausdruck "des 
Lohnpfändungsgesetzes" durch den Ausdruck "des 
Lohnpfändungsgesetzes 1985" ersetzt. 

c) Im § 66 Abs. 4 zweiter Satz wird der Ausdruck 
"Lohnpfändungsgesetzes in der jeweils geltenden 
Fassung" durch den Ausdruck "Lohnpfändungsge
setzes 1 98 5" ersetzt. 
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18. § 70 lautet: 

"Verfall von Leistungsansprüchen infolge 
Zeitablaufes 

§ 70. (1) Der Anspruch auf Leistungen aus der 
Krankenversicherung, mit Ausnahme eines Anspru
ches auf Kostenersatz oder auf einen Kostenzu
schuß, ist vom Anspruchsberechtigten bei sonstigem 
Verlust binnen zwei Jahren nach seinem Entstehen, 
bei nachträglicher Feststellung der Versicherungs
pflicht oder Versicherungs berechtigung binnen 
zwei Jahren nach Rechtskraft dieser Feststellung 
geltend zu machen. 

(2) Der Anspruch auf Kostenersatz oder auf 
einen Kostenzuschuß ist vom Anspruchsberechtig
ten bei sonstigem Verlust binnen 42 Monaten nach 
Inanspruchnahme der Leistung geltend zu machen. 
Bei nachträglicher Feststellung der Versicherungs
pflicht oder Versicherungs berechtigung verfällt der 
Anspruch frühestens nach Ablauf von zwei Jahren 
nach Rechtskraft dieser Feststellung. 

(3) Der Anspruch auf bereits fällig gewordene 
Raten zuerkannter Pensionen verfällt nach Ablauf 
eines Jahres seit der Fälligkeit." 

19. Dem § 76 Abs. 1 wird folgender Satz 
angefügt: 

"Geldleistungen sind ferner zurückzufordern, wenn 
und soweit sich wegen eines nachträglich festgestell
ten Anspruches auf Weiterleistung der Geld- und 
Sachbezüge lierausstellt, daß sie zu Unrecht 
erbracht wurden." 

20. Im § 78 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 wird der 
Ausdruck "Gesundenuntersuchungen" jeweils 
durch den Ausdruck "Vorsorge(Gesunden)untersu
ehungen" ersetzt. 

21. Im § 79 Z 1 wird der Ausdruck "Gesundenun
tersuchungen" durch den Ausdruck "Vorsorge(Ge
sunden)untersuchungen" ersetzt. 

22. a) § 83 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Eine im Abs. 2 Z 1 sowie Abs. 8 genannte 
Person gilt nur als Angehöriger, soweit es sich nicht 
um eine Person handelt, die 

a) im § 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die 
Sozialversicherung freiberuflich selbständig 
Erwerbstätiger, BGBI. Nr. 624/1978, ange
führt ist, oder 

b) eine Pension nach dem in lit. a genannten 
Bundesgesetz bezieht, oder 

c) zu den in § 4 Abs. 2 Z 6 genannten Personen 
gehört." 

b) Im § 83 Abs. 7 wird der Ausdruck "Abs. 2 Z 1" 
durch den Ausdruck ,,Abs. 2 Z 1 sowie Abs. 8" 
ersetzt. 

23. a) Die Überschrift zu § 89 lautet: 

"Vorsorge(Gesunden)untersuchungen" 

b) Im § 89 Abs. 1 wird der Ausdruck "Gesunden
untersuchung" durch den Ausdruck "Vorsorge(Ge
sunden)untersuchung" ersetzt. 

e) Im § 89 Abs. 2 wird der Ausdruck "Gesunden
untersuchungen" durch den Ausdruck "Vor
sorge(Gesunden)untersuchungen" ersetzt. 

24. Grundsatzbestimmung. Im § 97 wird der 
Ausdruck ,,§ 148 Z 1 und 3 bis 7 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes" durch den Ausdruck 
,,§ 148 Z 1 und 3 lit. a, bund d und Z 4 bis 7 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes" ersetzt. 

25. Im § 106 Abs. 7 wird der Ausdruck ,,(§ 25)" 
durch den Ausdruck ;,(§ 25 bzw. § 27 Abs. 6)" 
ersetzt. 

26. Nach § 122 wird folgender § 122 a eingefügt: 

,,§ 122 a. (1) Kommen für den Versicherten 
gemäß § 129 Abs. 1 die Leistungen aus der 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz in 
Betracht, so tritt für männliche Versicherte, die nach 
Vollendung des 50. Lebensjahres und für weibliche 
Versicherte, die nach Vollendung des 45. Lebens
jahres aus einem Dienstverhältnis ausscheiden und 
ein anderes Dienstverhältnis erstmalig mit einer 
geringeren Entlohnung aufnehmen (Abs. 3), wenn 
es für sie günstiger ist, die nach Abs. 4 ermittelte 
Bemessungsgrundlage an die Stelle derBemessungs
grundlage nach § 122. 

(2) Abs. 1 gilt entsprechend, wenn nac~ dem 
Ausscheiden aus einem Dienstverhältnis eine 
selbständige Erwerbstätigkeit, die die Pflichtversi
cherung nach diesem Bundesgesetz bzw.naeh dem 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz bzw. nach 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz begründet, 
mit geringeren Einkünften aufgenommen worden 
ist, sofern diese selbständige Erwerbstätigkeit nicht 
schon während des Bestandes des Dienstverhältnis
ses ausgeübt worden ist. 

(3) Die C Aufnahme eines Dienstverhältnisses mit 
geringerer Entlohnung bzw. die Aufnahme einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit mit geringeren Ein
künften ist dann anzunehmen, wenn die durch
schnittlichen monatlichen Beitragsgrundlagen von 
Beitragsmonaten der Pflichtversicherung des Jahres, 
das auf das Jahr der Aufnahme des neuen 
Dienstverhältnisses bzw. der selbständigen Erwerbs
tätigkeit folgt, kleiner sind als die durchschnittlichen 
monatlichen Beitragsgrundlagen von Beitragsmona
ten der Pflichtversicherung des Jahres, das vor dem 
Jahr des Aus~cheidens aus dem Dienstverhältnis 
liegt. Die Bestimmungen der §§ 127 Abs. 4 und 
127 a dieses Bundesgesetzes, 242 Abs. 4 und 5 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes und 118 
Abs.5 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes sind 
entsprechend anzuwenden. 
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(4) Die Bemessungsgrundlage ist unter entspre
chender Anwendung des§ 122 mit der Maßgabe zu 
ermitteln, daß .als Bemessungszeitpunkt der 1. Jän
ner des Jahres herangezogen wird, in dem der 
Versicherte aus dem Dienstverhältnis im Sinne des 
Abs. 1 ausgeschieden ist." 

27. Im § 123 Abs. 1 wird der Ausdruck ,,§ 122" 
durch den Ausdruck ,,§ 122 oder § 122 a" ersetzt. 

28. Im § 125 Abs. 1 wird der Ausdruck ,,§ 122 
bzw. § 123 bzw. § 124" durch den Ausdruck ,;§ 122 
bzw. § 122 a bzw. § 123 bzw. § 124" ersetzt. 

. 29. § 127 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die Bemessungsgrundlage gemäß den 
§§ 122, 122 a und 123 ist aus den Beitragsgrundla
gen der Versicherungsmonate, welche die Bemes
sungszeit bilden (§ 122 Abs. 3, § 122 a Abs. fund 
§ 123 Abs. 2 Z 2), zu ermitteln." 

30. a) Im § 129 Abs.4 Einleitung wird der 
Ausdruck ,,Abs. 2 und 3" durch den Ausdruck 
"Abs. 1 bis 3" ersetzt. 

b) § 129 Abs. 4 lit. bund c lauten: 

"b) sind Versicherungsmonate, die sich zeitlich 
decken, nur einfach zu zählen, wobei für die 
Feststellung der Wartezeit (§ 120) ein Bei
tragsmonat der Pflichtversicherung und <;in 
Beitragsmonat nach § 115 Abs. 1 Z 2 einem 
Ersatzmonat oder einem Beitragsmonat der 
freiwilligen Versicherung und ein Ersatzmo
nat einem Beitragsmonat der freiwilligen 
Versicherung vorangeht; bei Versicherungs
monaten gleicher Art gilt nachstehende 
Reihenfolge: 
Pensionsversicherung nach dem Allgemeinen 
'Sozialversicherungsgesetz, 
,Pensionsversicherung nach diesem Bundesge
setz, 
Pensionsversichening nach dem Bauern
Sozia:Iversicherungsgesetz; 

c) sind für die Bemessung des Steigerungsbetra
ges (§ 139) Versicherungsmonate, die sich 
zeitlich decken, nur einfach zu zählen, wobei 
abweichend von lit. b folgende Reihenfolge 
gilt: 
Beitragsmonat der Pflichtversicherung, 
'leistungswirksamer Ersatzrnonat, 
Beitragsmonat der freiwilligen Versicherung, 
leistungsunwirksamer Ersatzrnonat." 

31. Im§ 130 Abs. 2 wird derAusdruck ,,§ 4 Abs. ~ 
Z 3" durch den Ausdruck ,,§ 4 Abs. 1 Z 4" ersetzt. 

32. § 142 lautet: 

,,Anrechnung von Beiträgen zur freiwilligen Versi-
cherung für die Höherversicherung 

. § 142. Beiträge zur freiwilligen Versicherung in 
der Pen'sionsversicherung, die für Monate entrichtet 
wurden, die zum Stichtag auch Beitragsmonate der 

Pflichtversicherung nach diesem oder einem ande
ren Bundesgesetz, Beitragsmonate nach § 115 Abs. 1 
Z 2 oder leistungswirksame Ersatzmonate nach 
diesem oder einem anderen Bundesgesetz sind, 
gelten als Beiträge zur Höherversicherung." 

33. a) Im § 149 Abs. 41it. b wird der Ausdruck 
"Studienförderungsgesetz" durch den Ausdruck 
"Studienförderungsgesetz 1983, BGB!. Nr.436," 
ersetzt. 

b) Im § 149 Abs. 5 wird der Ausdruck ,,85 vH" 
durch den Ausdruck ,,70 vH" ersetzt. 

c) § 149 Abs. 7 dritter Satz lautet: 

"Als monatliches Einkommen gilt für Personen, die 
mit dem Ehegatten (der Ehegattin) im gemeinsamen 
Haushalt leben, bei einem Einheitswert von 
77 000 S und darüber sowie bei alleinstehenden 
Personen bei einem Einheitswert von 54 000 Sund 
darüb~r ein Betrag von 35 vH des Richtsatzes, und. 
zwar 

1. für alleinstehende Personen und für Pensions
berechtigte auf Witwen(Witwer)pension bzw. auf 
Waisenpension des Richtsatzes nach § 150 Abs. 1 
lit. a bb, 

2. für alle übrigen Personen des Richtsatzes nach 
§ 150 Abs. 1 lit. a aa, gerundet auf volle Schilling." 

34. § 150 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Richtsatz beträgt unbeschadet der 
Bestimmungen des Abs. 2 

a) für Pensionsb~rechtigte aus eigener Pensions
versicherung, 
aa) wenn sie mit dem Ehegatten 

(der Ehegattin) im gemeinsa-
men Haushalt leben . . . . . . . .. 7 984 S, 

bb) wenn die Voraussetzungen 
nach aa) nicht zutreffen . . . . .. 5 574 S, 

. b) für Pensionsberechtigte auf Wit
wen(Witwer)pension . . . . . . . . . . .. 5574 S, 

c) für Pensionsberechtigte aufWaisenpension: 
aa) bis zur Vollendung des 24. Le-

bensjahres ................ , 2081 S, 
falls beide Elternteile verstor-
ben sind. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 127 S, 

bb) nach Vollendung des 24. Le
bensjahres.. . . . . . . . . . . . . . .. 3 697 S, 
falls beide Elternteile verstor-
ben sind. . . . .. . . . . . . . . . . . . .5 574 S. 

Der Richtsatz nach lit. a erhöht sich um 595 S für 
jedes Kind (§ 128), dessen Nettoeinkommen den 
Richtsatz für einfach verwaiste Kinder bis zur 
Vollendung des 24. Lebensjahres nicht erreicht." 

35. Dem § 162 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Mittel der Pensionsversicherung können 
auch zur Förderung und Unterstützung von 
gemeinnützigen Einrichtungen, die die Förderung 
der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Interessen von Sozialversicherten zum Ziele haben, 
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mit der Maßgabe verwendet werden, daß der 
Versicherungsträger für diese Zwecke in ·jedem 
Geschäftsjahr bis zu 0,005 vT der Erträge an 
Versicherungsbeiträgen aufwenden kann." 

36. Dem § 198 Abs. 6 wird folgender Satz 
angefügt: 

"Ist die Bestellung des neuen Mitgliedes (Stellver- . 
treters) durch eine Enthebung des ausgeschiedenen 
Mitgliedes (Stellvertreters) von seinem Amt (§ 200)' 
erforderlich geworden und tritt nachträglich die 
Entscheidung über diese Enthebung außer Kraft, so 
erlöschen mit dem gleichen Zeitpunkt die rechtli
chen Wirkungen der Bestellu!J.g de;s neuen Mitglie
des (Stellvertreters)." 

37. Dem § 200 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

,,(8) Der Beschwerde gegen die Enthebung eines 
Versicherungsvertreters (Stellvertreters) von seinem 
Amt kommt keine aufschiebende Wirkung zu. Eine 
Aufhebung der Entscheidung über die Enthebung 
eines Versicherungsvertreters (Stellvertreters) wirkt 
nicht zurück." 

38. § 204 Abs. 5 lautet: 

,,( 5) Scheidet der Vorsitzende (Stellvertreter des 
Vorsitzenden) eines Verwaltungs körpers infolge 
einer Enthebung von seinem Amt als Versicherungs
vertreter (§ 200) aus und tritt nachträglich die 
Entscheidung über diese Enthebung außer Kraft, so 
erlöschen mit dem gleichen Zeitpunkt die rechtli
chen Wirkungen einer bereits erfolgten Wahl seines 
Nachfolgers und es ist neuerlich eine entsprechende 
Wahl durchzuführen." 

Der bisherige Abs. 5 erhält die Bezeichnung 6. 

39. Im § 209 Abs. 1 Z 2 wird der Ausdruck 
"Gesundertuntersuchungen" durch den Ausdruck 
"Vorsorge(Gesunden)untersuchungen" ersetzt. 

40. Dem § 231 a wird folgender Satz angefügt: 

"Zu den ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben 
zählt. auch die Übermittlung der bei der Einhebung 
der im § 27 ades Krankenanstaltengesetzes vorge
sehenen Kostenbeiträge notwendigen Daten." 

Artikel 11 

Übergangsbestimmungen 

(1) Personen, die in der Krankenversicherung 
gemäß § 4 Abs. 4 des Gewerblichen Sozialversiche
rungsgesetzes pflichtversichert sind und die am 
31. Dezember 1989 die Beiträge zu dieser Kranken
versicherung auf Grund einer Beitragsgrundlage 
gemäß § 25 Abs. 7 oder Abs. 8 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes zu entrichten hatten, 
können bis 31. Dezember 1990 bei der Sozialversi
cherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft ihren 
Austritt aus dieser Krankenversicherung erklären. 
Der Austritt wird mit dem Ende des Kalendermona-

tes wirksam, in dem der Versicherte den Austritt aus 
dieser Krankenversicherung erklärt hat. 

(2) Der Anspruch auf die Leistungen der 
Krankenversicherung für Personen, die am 
30. Juni 1990 als Angehörige galten, nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes aber nicht 
mehr als Angehörige gelten, bleibt auch über das 
Ende der Angehörigeneigenschaft aufrecht, solange 
die Voraussetzungen für einen am 30. Juni 1990 
bestandenen Leistungsanspruch gegeben sind. 

(3) Die Bestimmungen des § 55 Abs.2 Z 1 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes in der 
Fassung des Art. I Z 13 lit. b sind von amtswegen 
auch auf Fälle anzuwenden, in denen der 
Versicherungsfall vor dem 1. Juli 1990 eingetreten 
ist. 

(4) Die Bestimmungen des § 122 a des Gewerbli
chen Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des 
Art. I Z 26 sind nur auf Versicherungsfälle anzu
wenden, in denen der Stichtag nach dem 
30. Juni 1990 liegt. 

(5) Sind Beitragsgrundlagen gemäß § 17 Abs.5 
lit. a des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsver
sicherungsgesetzes oder § 25 Abs. 5 Z 1 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes in der 
bis 31. Dezember 1986 in Geltung 'gestandenen 
Fassung für die Bemessung der Pension maßgebend, 
so ist auf Antrag, des Versicherten jene Beitrags
grundlage heranzuziehen, die sich aus der Anwen
dung des § 25 a Abs. 3 und 4 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes ergeben hätte. 

(6) Abs. 5 ist auf Antrag des Versicherten auch 
auf bescheidmäßig zUerkannte Leistungsansprüche 
anzuwenden, die am 30. Juni 1990 bereits bestanden 
haben. Eine sich daraus ergebende Erhöhung des 
Leistungsanspruches gebührt ab 1. Juli 1990. 

Artikel III 

Schlußbestimmungen 

(1) Mit Wirksamkeit ab 1. Juli 1990 sind 
a) alle Pensionen aus der Pensionsversicherung, 

für die der Stichtag (§ 113 Abs.2 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes ) 
vor dem 1. Jänner 1990 liegt, 

b) alle Hinterbliebenenpensionen, für die der 
Stichtag (§ 113 Abs. 2 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes) in der Zeit vom 
Jänner bis Juli 1990 liegt, wenn diese 
Pensionen von der Pension bemessen wurden, 
auf die der Verstorbene am Todestag 
Anspruch hatte, 

mit dem 1,010fachen zu vervielfachen. Lit. bist 
nicht anzuwenden, wenn der Stichtag für die 
Pension des Verstorbeneri gleichfalls in der Zeit 
vom Jänner bis Juli 1990 liegt. Der Vervielfachung 
ist die Pension zugrunde zu legen, auf die nach den 
am 30. Juni 1990 in Geltung stehenden Vorschriften 
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Anspruch besteht bzw. bestanden hätte, wobei im 
übrigen § 50 des Gewerblichen Sozialversicherungs
gesetzes entsprechend anzuwenden ist. 

(2) Zu 
a) allen Pensionen aus der Pensionsversiche

rung, für die der Stichtag (§ 113 Abs. 2 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes ) 
vor dem 1. Jänner 1990 liegt, 

b) allen Hinterbliebenenpensionen, für die der 
Stichtag (§ 113 Abs. 2 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes) in der Zeit vom 
Jänner bis Juli 1990 liegt, wenn diese 
Pensionen von der Pension bemessen wurden, 
auf die der Verstorbene am Todestag 
Anspruch hatte, 

die im Monat Juli bezogen werden, gebührt eine 
außerordentliche Sonderzahlung. In den Fällen der 
lit. b gebührt die außerordentliche Sonderzahlung 
nicht, wenn der Stichtag für die Pension des 
Verstorbenen gleichfalls in der Zeit vom Jänner bis 
Juli 1990 liegt. Die außerordentliche Sonderzah
lung gebührt in der Höhe von 7 vH der für den 
Monat Juni ausgezahlten Pension einschließlich der 
Zuschüsse und der Ausgleichszulage. Ein allfälliges 
Ruhen ist außer Betracht zu lassen. 

(3) Sind nach den Bestimmungen des Gewerbli
chen Sozialversicherungsgesetzes feste Beträge -
ausgenommen die Richtsätze nach § 150 und der 
Betrag nach § 74 Abs. 2 zweiter Satz des Gewerbli
chen Sozialversicherungsgesetzes mit dem 
Anpassungsfaktor zu vervielfachen, sind diese 
Beträge mit Wirksamkeit ab 1. Juli 1990 mit dem 
1,0 1 Ofachen zu vervielfachen. Der Betrag nach § 74 
Abs. 2 zweiter Satz des Gewerblichen Sozialversi
cherungsgesetzes ist mit Wirksamkeit ab 
1. Juli 1990 mit dem 1,00Sfachen zu vervielfachen. 
Dabei sind die am 30. Juni 1990 in Geltung 
stehenden Beträge zugrunde zu legen. Die verviel
fachten Beträge sind auf volle Schillinge zu runden. 
Die sich ergebenden Beträge sind durch Verord
nung des Bundesministers für Arbeit und Soziales 
festzustellen. 

(4) Die außerordentliche Sonderzahlung nach 
Abs. 2 hat bei der Ermittlung des Nettoeinkommens 
(§ 149 Abs. 3 des Gewerblichen Sozialversiche
rungsgesetzes, § 292 Abs. 3 des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes, § 140 Abs. 3 des Bauern-So
zialversicherungsgesetzes) sowie bei der Berech-

nung des Jahresausgleiches gemäß § 153 Abs. 6 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes außer 
Betracht zu bleiben. Sie ist unpfändbar. 

(5) Die außerordentliche Sonderzahlung gilt für 
steuerliche Zwecke als Nachzahlung eines laufen
den Bezuges. 

Artikel IV 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im folgenden 
nichts anderes bestimmt wird, am 1. Juli 1990 in 
Kraft. 

(2) Es treten in Kraft: 

1. rückwirkend mit 1. Jänner 1988 Art. I Z 30 und 
32; 

2. rückwirkend mit 1. Jänner 1989, Art. I Z 2; 

3. rückwirkend mit 1. Jänner 1990 Art. I Z 12, 14, 
24 und 33 lit. c; 

4. mit 1. Jänner 1991 Art. I Z 8. 

(3) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgeset
zes können bereits ab dem seiner Kundmachung 
folgenden Tag erlassen werden. 

Artikel V 

VoUziehung 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind 
betraut: 

1. hinsichtlich des § 34 Abs. 3 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des 
Art. I Z 8 der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen"; 

2. hinsichtlich der Bestimmungen der §§ 65 und 
66 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes in 
der Fassung des Art. I Z 16 und 17 und des Art. III 
Abs. 4 letzter Satz der Bundesminister für Arbeit 
und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesmi
nister für Justiz; 

3. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Arbeit und Soziales. 
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